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Vorwort

Das Thema dieser Dissertation entstand im Frühjahr 2020, inspiriert von der Lek-
türe des Treaty-override-Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 141,
1 = 2 BvL 1/12). Dort wurde das Demokratieprinzip des Art. 20 Abs. 1 und
Abs. 2 GG herangezogen, um Bindungen des einfachen Gesetzgebers zu proble-
matisieren. Einmal aufgeworfen, ließ sich die Frage, wie weit dieser Grundsatz auch
in den von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Kern hineinreichen könnte, nicht mehr
ignorieren.

Wie politisch brisant die Fragestellung war und in den folgenden Jahren noch
werden könnte, ahnte ich damals nicht. Der Hauptgrund dafür dürfte sein, dass die
Ergebnisse sich erst mit der Forschung ergaben und sich deshalb zunächst noch nicht
so kritisch darstellten, wie sie am Ende wurden. Eine grundsätzliche Infragestellung
der Schuldenbremse von 2009 und der Europäischen Maastricht-Regeln sowie des
Stabilitäts- undWachstumspakts war politisch nicht an der Tagesordnung. Ziel dieser
Untersuchung war es dementsprechend nie, die Plausibilität eines politischen Ar-
guments auf seine rechtliche Haltbarkeit zu prüfen. Aus heutiger Sicht läge eine
solche Zielsetzung wohl nahe.

Mein Doktorvater, Professor Dr. Hanno Kube, zeigte sich für die Fragestellung
vonAnfang an offen und neugierig. Für seine jederzeitige persönliche Verfügbarkeit,
interessierte Auseinandersetzung, weiterführenden Gedanken, kritischen Nachfra-
gen und individuelle Unterstützung bleibe ich ihm inDankbarkeit verbunden. Und so
begann die Promotion mit einem Verfahren, an dem er als Verfasser einer Stel-
lungnahme teil hatte (BVerfGE 141, 1 = 2 BvL 1/12) und endete kurz nach dem
Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 15.11.2023 – 2 BvF 1/22, für das er ge-
meinsam mit Professor Dr. Karsten Schneider als Prozessbevollmächtigter der
Antragsteller tätig gewesen war. Rechtsprechung, Gesetzgebung und Literatur
konnten bis Mai 2023 berücksichtigt werden.

Die Erforschung der wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen und der politi-
schen Diskussion um Schuldenbremse, Maastricht-Regeln und Stabilitäts- und
Wachstumspakt führte mich zum „Dezernat Zukunft“, einem progressiven Think
Tank, der die öffentliche Diskussion um Inhalt, Methode und Ziele von Fiskalregeln
beförderte. Im Jahr 2022 absolvierte ich dort ein promotionsbegleitendes Praktikum,
mit demZiel, Volkswirtschaft und Finanzpolitik aus der Perspektive vonVolkswirten
zu lernen und zu diskutieren. Diese Erfahrung hat mein Verständnis von Geld- und
Finanzpolitik stark geprägt. In diesemKontext danke ich insbesondere Philippa Sigl-
Glöckner und Dr. Maximilian Krahé, die mir die Welt der Wirtschaft aus einem
Blickwinkel zeigten, dessen Vielschichtigkeit für mich vorher nicht vorstellbar war,



sowie Florian Kern (Bundesbank – Grundsatzfragen der geldpolitischen Imple-
mentierung), der mir Tag für Tag dieselben Fragen erneut beantwortete, bis ich seine
Antworten zumindest gut genug verstand, um darauf gehaltvolle Rückfragen for-
mulieren zu können.

Herrn Professor Dr. Martin Borowski danke ich für die Erstellung des Zweit-
gutachtens. Herrn Professor Dr. Paul Kirchhof, Professor Dr. Alexander Thiele,
Professor Dr. Peter-Christian Müller-Graff, Assistant Professor Dr. Jens van ’t
Klooster, Assistant Professor Dr. Rodrigo Kaufmann und Assistant Professor Dr.
Roman Zinigrad danke ich für hilfreiche weiterführende Gespräche sowie Herrn
Professor Dr. Henning Tappe, Professor Dr. Christoph Gröpl, Professor Dr. Florian
Meinel und Professor Dr. Sebastian Huhnholz für erkenntnisreiche weitere Hilfe-
stellungen. Besonders hervorheben möchte ich die Gespräche mit Dr. Christian
Neumeier, der mit schwindelerregendem Scharfsinn die Thesen und Argumente
durchdachte und diskutierte, die ich selbst erst in mühevoller jahrelanger Arbeit
entwickelt hatte.

Meine Familie, die mich über diese Jahre mit großer Geduld begleitet hat, weiß
um meine Dankbarkeit: meine Schwestern, die mir stets Halt und Antrieb, Vorbild
und Motivation waren; meine Eltern, die mich nicht nur bei jeder Gelegenheit,
sondern auch ohne besondere Gelegenheiten so zu unterstützen wussten, wie es nur
Eltern können. Matthias und Regina, Laura und Björn danke ich für ihre un-
schätzbare Hilfe in Berlin.

Ich danke schließlich den vielen, vielen treuen Freunden, die mich unermüdlich
unterstützt, beobachtet, zugehört, mitgedacht und mitdiskutiert haben. Besonders
hervorheben möchte ich Paula Drabant und Manuel Ackermann sowie Benedikt und
Christine, Maya und Verena. Anna danke ich für ihr offenes Ohr, ihre klaren Worte,
ihren aufmerksamen Blick und alles weitere.

Dem Bundesministerium des Innern und für Heimat danke ich dafür, dass es mir
durch Bezuschussung die Veröffentlichung der Arbeit ermöglicht hat.

Kronau, im September 2024 Philipp Orphal

Vorwort6
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Teil 1

Vorüberlegungen und Weichenstellung

A. Ausgangsfragen

In einer Broschüre der Bundeszentrale für politische Bildung vor denWahlen zum
20. Bundestag1 war unter der Überschrift „Was kann meine Stimme bewirken?“,
unter vielen grafisch ansprechend über die Bildfläche verteilten Fragen, die Frage
enthalten:

„Soll der Staat Schulden machen?“

Die Fragestellung setzt voraus, dass die Aufnahme von Schulden durch den Staat
Gegenstand der Wahlen zum Bundestag sein kann.

Bei näheremHinsehen ist die Frage, wie viel Schulden der Staat „machen“ soll, in
ein komplexes Geflecht von Regeln eingebunden, auf deren Inhalt die Wahlen zum
Bundestag nur Impulswirkung haben. Soweit diese Regeln verfassungsrechtlich oder
unionsrechtlich festgelegt sind, kann eineMehrheit im Bundestag sie vonvornherein
nicht ändern. Selbst erhöhteMehrheiten allein imBundestag können das nachArt. 79
Abs. 2 und Art. 23 Abs. 1 GG ohne die Zustimmung einer qualifizierten Bundes-
ratsmehrheit nicht. Soweit Fiskalregeln Gegenstand europäischer Richtlinien oder
völkerrechtlicher Verträge sind, dürfen auch erhöhte Mehrheiten in Bundestag und
Bundesrat sie nicht ändern; und europäische Richtlinien und Verordnungen wie-
derum können selbst Mehrheiten in allen Parlamenten in Europa einschließlich des
Europäischen Parlaments zusammen mit den nationalen Regierungen nicht ändern,
solange nicht die Europäische Kommission auf Grundlage ihres Initiativmonopols
einen entsprechenden Vorschlag macht (oder sie sich alle auf eine Änderung der
Europäischen Verträge einigen können).

Die politische Programmfrage der bpb ist damit jedenfalls nicht mehr nur eine
Frage von Mehrheitsänderungen in der Bundestagswahl. Sie hat einen grenzüber-
schreitenden Formwechsel erfahren von einer Frage der Mehrheiten hin zu einer
Frage von Institutionen, politischer Ökonomie, europäischer Diplomatie, wissen-
schaftlicher Diskussion und technokratischer Gestaltung; und in manchen Aspekten
wirft ihre sachgerechte Behandlung so alte institutionelle Folgefragen auf, dass sie
schon aus historischer Gewohntheit un-denk-bar sind.Wo aber in Bundestagswahlen

1 Bundeszentrale für politische Bildung, Wählen – wie, wen und warum?, abrufbar unter
https://www.bpb.de/shop/lernen/weitere/337953/waehlen-wie-wen-und-warum, zul. aufg. am
30.07.2024.

https://www.bpb.de/shop/lernen/weitere/337953/waehlen-wie-wen-und-warum
https://www.bpb.de/shop/lernen/weitere/337953/waehlen-wie-wen-und-warum
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über staatliche Entscheidungen nicht richtungsgebend bestimmt werden kann, ent-
steht ein Spannungsverhältnis zum demokratischen Versprechen von immer aktua-
lisierbarer kollektiver Selbstbestimmung.

Schuldenbegrenzungsregeln setzen der staatlichen Tätigkeit rechtlich bestimmte
finanzielle Schranken auf und zwingen die Entscheidungsträger dazu, sich diese – bei
jährlicher Aufstellung des Haushalts – jährlich bewusst zu machen; Ausgabenregeln
setzen der Entwicklung von Ausgabenpfaden Grenzen; Defizitregeln schreiben das
Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben vor. Im Hintergrund stehen jeweils Vor-
stellungen über ökonomische Notwendigkeiten oder politische Handlungsziele oder
-motive; einmal kodifiziert, erhält der zuvor noch politische oder ökonomische
Einwand der finanziellen Darstellbarkeit aber eine Unausweichlichkeit, der nichts
entgegenzusetzen ist: wo kein Spielraum, da kein Spiel; demokratischer Mensch,
ärger Dich nicht. Die Gefahr der Zermürbung zwischen dem Versprechen der
Selbstbestimmung mittels gewählter Vertreter und dem sodann wiederkehrenden
Einwand einer finanziellen Unmöglichkeit der Umsetzung der von diesen bewor-
benen Vorhaben – sodass sich folgerichtig durch Wahlen „ohnehin nie was ändert
(jedenfalls nicht infolge meiner Stimmabgabe)“ –2 liegt auf der Hand.

Dochworan scheitert die Finanzierung von teuren politischen Projektenwirklich?
Was kann sich der Staat finanziell (nicht) leisten, und was darf er sich (nicht) leisten?
Weshalb bestehen eigentlich keine finanziellen Spielräume, und weshalb können
keine geschaffen werden; ist nicht auch die Frage nach den finanziellen Spielräumen
eine vonWertungen und weniger faktisch, als sie auf den ersten Blick erscheint; und
enthält nicht selbst ihre tatsächliche Faktizität eine vorgelagerte Priorisierung und ist
dementsprechend selbst eigentlich relativ? Mit anderenWorten: was ist der Maßstab
fürs Sichleistenkönnen? Was bedeutet konkret „finanzielle“ Darstellbarkeit, wenn
ein Projekt durch Kreditaufnahme finanzierbar wäre, die Kreditaufnahme aber
aufgrund auferlegter Rechtsregeln nicht erlaubt ist? Ist ein Kredit immer eine
Überschreitung der eigenen – gegenwärtigen? periodenübergreifenden? finanziel-
len? realen? – Leistungsfähigkeit, wie auch immer sich diese erfassen ließe? Wie
kommt es in der Demokratie überhaupt zur Frage nach rechtlicher Umsetzbarkeit
von politischen Vorhaben, anders gefragt: wie kommt es dazu, dass eineMehrheit für
ein politisches Vorhaben existiert, aber an der rechtlichen Umsetzbarkeit scheitert?
Ist Demokratie nicht gerade dazu da, das Recht imWege der Mehrheitsentscheidung
gemeinsam zu gestalten? Wenn es bei Fiskalregeln um Finanzstabilität geht: wie
rechtfertigt sich demokratisch eine Prioritätensetzung, mit der eher die fiskalische
Gestaltungsfreiheit demokratisch legitimierterGesetzgeber beschränkt wird, als dass
ein auf in voller Absicht instabil ausgestalteten Vermögenswerten wie Staatsanleihen
aufbauendes System hyperfrequenter Finanzmärkte anders reguliert wird? Wenn es
umWohlfahrt geht: welches Verständnis vonWohlfahrt führt dazu, strukturell einen

2 Hierzu zuletzt Brenner, in: Stern/Sodan/Möstl, Das Staatsrecht der Bundesrepublik
Deutschland im europäischen Staatenverbund (Bd. I), 2. Aufl. (2022), § 14 (Rn. 10 ff.
m.w.N.).
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materiellen Haushaltsausgleich für zwingend festzuschreiben, der auch für die Er-
haltung der Bewohnbarkeit des Planeten keine Ausnahme macht? Wohlstand: wie
wirtschaftspolitisch neutral ist eine Verfassung, die den Wohlstand ihrer Subjekte
durch ihr jährliches Bruttoinlandsprodukt bemisst, und was bedeutet das für die
Staatszwecklehre? Geldschöpfung: wer entscheidet mit welcher Legitimität und
Legitimation, wie Geld entsteht, und wer sichert seinenWert? Politische Ökonomie:
wie viel vernunftbasierte Entscheidung traut die Demokratie ihren Bürgern zu?
Wirtschaft: welche Rolle spielt die Einführung eines kapitalbasierten Rentensystems
für das Potenzialwachstum in Europa?

Eine Ausgangsthese dieser Arbeit ist, dass die Frage nach finanzieller Umsetz-
barkeit in der Bundesrepublik Deutschland noch vor dem Stadium eigentlich fi-
nanziellerUmsetzbarkeit in eine Frage nach rechtlicherUmsetzbarkeit übersetzt ist,
soweit sich der Bund – auf dessen gebietskörperschaftliche Ebene die Frage be-
schränkt bleiben soll – finanzielle Spielräume nicht durch Kreditaufnahme ver-
schaffen darf. Der Maßstab des finanziell Möglichen ist insofern ersetzt durch den
Maßstab des Rechts.3 Wenn wir von „finanziellen Möglichkeiten“ sprechen, geht es
tatsächlich gar nicht um finanzielle Möglichkeiten, sondern um die Verwaltung des
nach Anwendung des geltenden Haushaltsrechtsrahmens rechtlich verbleibenden
finanziellen Spielraums. Soweit dieser Haushaltsrechtsrahmen aber für den einfa-
chen Gesetzgeber nicht verfügbar ist, ist dieser an die darin festgelegten Priorisie-
rungen gebunden. Im Licht dieser Problematik setzt sich die vorliegende Untersu-
chung mit der folgenden Frage auseinander:

Verstößt die Bindung der Bundes-Haushaltsgesetzgebung durch Fiskalregeln gegen den
verfassungsrechtlichen Grundsatz der demokratischen Revisibilität?

Hat der verfassungsändernde Gesetzgeber der Schuldenbremse möglicherweise
gegen das Demokratieprinzip verstoßen, als er künftige Haushaltsgesetzgeber zum
(fast) materiellen Haushaltsausgleich verpflichtete? Oder hat vielleicht der Zu-
stimmungsgesetzgeber zum Vertrag von Maastricht gegen das Demokratieprinzip
verstoßen, indem er die Bundesrepublik an höchstens 3 % öffentliches Defizit band?
Hat die Zustimmung der deutschen Regierungsmitglieder im Rat der Europäischen
Union gegen den grundgesetzlichen Revisibilitätsgrundsatz verstoßen, soweit der
Stabilitäts- und Wachstumspakt die Bundesrepublik Deutschland auf ein Ausga-
benwachstum nicht über der Wachstumsrate des potenziellen BIP-Wachstums ver-
pflichtet, wenn nicht ausgleichende einnahmenseitige Maßnahmen getroffen wer-

3 Kritisch Paul Kirchhof, in: Schliesky, Die Freiheit des Menschen in Kommune, Staat und
Europa (2011), S. 449 ff. (462) zur umgekehrten Verschiebung vom Maßstab des Rechts hin
zum Maßstab des Möglichen in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Er-
füllung von Zahlungsansprüchen durch den bankrotten Staat nur „nach Maßgabe des Mögli-
chen“, „soweit die notwendige staatliche Konsolidierung und der Wiederaufbau des wirt-
schaftlichen, sozialen und privaten Lebens eine finanzielle Belastung zuließ“ und „die voll-
ständige Bereinigung des Staatsbankrotts und die Sanierung der staatlichen Finanzen dies
erlauben“ (BVerfGE 27, 253 (Besatzungsschäden) (Rn. 85); BVerfGE 15, 126 (Waldenfels)
(Rn. 62, 67); BVerfGE 23, 153 (Schatzanweisung) (Rn. 48)).
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